
Familienzusammenführung

Forum 1
Fachtagung „Rechtsaspekte in der Arbeit mit UMA“

Ludwigshafen, 20.04.2018

RA Dr. Jonathan Leuschner
Frankfurt am Main

1Diese Folien werden den Teilnehmer*innen der oben genannten Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Bitte nicht verbreiten. Bitte bei der 
Verwendung in der Beratungspraxis beachten, dass die Rechtslage sich geändert haben kann. Stand der Folien ist der Tag der Veranstaltung.



Ablauf

• Grundlagen (kurz)

• Übersicht über die verschiedenen Arten der 
Familienzusammenführung

• Aktuelle Probleme bei der 
Familienzusammenführung gemäß der D-III-VO

• Verfahren und mögliche Probleme bei der 
Familienzusammenführung aus dem Herkunfts-
oder Transitland 
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Grundlagen
Schutz von Ehe und Familie

…im nationalen Verfassungsrecht:

• Art. 6 GG

…im internationalen Recht:

• Art. 8 EMRK

• Art. 7 EUGr-Charta

• RL 2003/86/EG

• Europäische Sozialcharta

• UN-Zivilpakt

• Anti-Rassismus-Konvention
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Ehe und Familie stehen unter dem 
besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung.

Jede Person hat das Recht auf 
Achtung ihres Privat- und 
Familienlebens (…).



Grundlagen
Schutz von Ehe und Familie

Art. 24 Abs. 2 EUGr-Charta: 

„Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher 
Stellen oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes 
eine vorrangige Erwägung sein.“



Grundlagen
Schutz von Ehe und Familie

Art. 22 Abs. 2 UN-Kinderrechtskonvention: 
„[…] [D]ie Vertragsstaaten [wirken] in der ihnen angemessen 
erscheinenden Weise bei allen Bemühungen mit, […] um ein 
[Flüchtlings-]Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die 
Eltern oder andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds 
ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für eine 
Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu 
erlangen.“



Grundlagen
Schutz von Ehe und Familie

Weitreichender Schutz von Ehe und Familie als 
schrankenlose Garantie für die Familienzusammenführung?

Nein, siehe als Beispiele für den großen 
Ermessensspielraum des Gesetzgebers bei der 
Einschränkung der Familienzusammenführung: 

§ 29 Abs. 3 AufenthG

§ 104 Abs. 13 AufenthG



Grundlagen
Schutz von Ehe und Familie

Einschränkungen der FamZf in § 29 Abs. 3 AufenthG:

„Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem 
minderjährigen Kind eines Ausländers, der eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Absatz 1 oder Absatz 
2 oder § 25 Absatz 3 oder Absatz 4a Satz 1, § 25a Absatz 1 
oder § 25b Absatz 1 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. §
26 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familiennachzug wird in den 
Fällen des § 25 Absatz 4, 4b und 5, § 25a Absatz 2, § 25b 
Absatz 4, § 104a Abs. 1 Satz 1 und § 104b nicht gewährt.“
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Verschiedene Arten der Familienzusammenführung
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• Familienzusammenführung wenn der/die 
Stammberechtigte seinen/ihren Aufenthalt gesichert hat 
= Familienzusammenführung aus dem Herkunfts-
oder Transitland (§§ 27 ff. AufenthG)

• Außerdem (tlw. missverständlich) ebenfalls unter dem 
Begriff Familienzusammenführung diskutiert:

▪ „Familienzusammenführung via Dublin“
▪ „Familienzusammenführung“ von Unionsbürgern
▪ „Familienzusammenführung“ innerhalb Deutschlands
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11

• Familienzusammenführung wenn der/die 
Stammberechtigte seinen/ihren Aufenthalt gesichert hat 
= Familienzusammenführung aus dem Herkunfts-
oder Transitland (§§ 27 ff. AufenthG)

• Außerdem (tlw. missverständlich) ebenfalls unter dem 
Begriff Familienzusammenführung diskutiert:

▪ „Familienzusammenführung via Dublin“
▪ „Familienzusammenführung“ von Unionsbürgern
▪ „Familienzusammenführung“ innerhalb Deutschlands



„Familienzusammenführung“ innerhalb Deutschlands

• Passendere Begrifflichkeit: „Umverteilung“

Fall: Person A ist bereits in Deutschland und möchte zu 
ihren (an einem anderen Ort in Deutschland lebenden) 
Verwandten ziehen.

• Die Umzugsmöglichkeit für A richtet sich danach, 
welchen Aufenthaltsstatus sie hat:

▪ Duldung

▪ Gestattung

▪ AE nach § 25 Abs. 1-3 AufenthG



„Familienzusammenführung“ innerhalb Deutschlands

• Passendere Begrifflichkeit: „Umverteilung“

Fall: Person A ist bereits in Deutschland und möchte zu 
ihren (an einem anderen Ort in Deutschland lebenden) 
Verwandten ziehen.

• Die Umzugsmöglichkeit für A richtet sich danach, 
welchen Aufenthaltsstatus sie hat:

▪ Duldung

▪ Gestattung

▪ AE nach § 25 Abs. 1-3 AufenthG

§ 61 Abs. 1d AufenthG

§ 50 Abs. 4 AsylG – Landesinterne Umverteilung 
§ 51 AsylG – Länderübergreifende Umverteilung

§ 12a AufenthG



Verschiedene Arten der Familienzusammenführung
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• Familienzusammenführung wenn der/die 
Stammberechtigte seinen/ihren Aufenthalt gesichert hat 
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„Familienzusammenführung“ von Unionsbürgern 

• Nachzug zu freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern 
möglich: § 3 Abs. 1 FreizügG/EU

• Definition „Familienangehörige“: § 3 Abs. 2 FreizügG/EU

• Achtung: Erhebliche Einschränkung für nicht 
erwerbstätige Unionsbürger und ihre 
Familienangehörigen: § 4 FreizügG/EU



Verschiedene Arten der Familienzusammenführung
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„Familienzusammenführung via Dublin“
Begrifflichkeit

• Die begriffliche Abgrenzung Familiennachzug/ 
Familienzusammenführung hat sich bislang nicht 
durchgesetzt. 

• International funktioniert es besser: family reunification 
meint den Nachzug aus dem Herkunfts- bzw. Transitland, 
family reunion das Nachzugsverfahren gemäß der Dublin-
VO.



„Familienzusammenführung via Dublin“
Allgemeines

Dublin-VO 

• ist eine Asylzuständigkeitsbestimmungs-VO; Dublinstaaten: alle 
28 EU-Staaten + Norwegen, Schweiz, Island, Liechtenstein;

• wurde nicht primär als Instrument der 
Familienzusammenführung konzipiert; 

• enthält Zuständigkeitsregeln, die dazu führen können, dass 
Familien ihre Asylverfahren zusammen durchlaufen können. 
Bitte lesen: Art. 8 ff D-III-VO;

• enthält einen weiteren Familienbegriff als das deutsche Recht, 
die genaue Ausgestaltung des Nachzugs hängt vom 
Verwandtschaftsgrad ab.



„Familienzusammenführung via Dublin“
Fall D1

Somalierin A (36 Jahre alt) ist im Februar 2018 gemeinsam mit 
ihrem Ehemann B (38 Jahre alt) nach Deutschland gekommen. 
Beide befinden sich im nationalen Asylverwaltungsverfahren. 
Ihr zehnjähriger Sohn C schafft es mit Freunden der Familie 
nach Rom. Ein Asylantrag wurde für ihn in Italien noch nicht 
gestellt. A und B sprechen am 20.04.2018 in der Beratung vor 
und fragen:

Besteht für C die Möglichkeit des Nachzugs gemäß der D-III-
VO? Falls ja: Nach welcher Vorschrift richtet sich der Nachzug? 
Welche Fristen gelten?



„Familienzusammenführung via Dublin“
Nachzug eines UMF/UMA

• zu Eltern(teil), Bruder/Schwester oder Art. 8 Abs. 1
verantwortlichem Erwachsenen*)

• zu Onkel, Tante, Großelternteil, der für Art. 8 Abs. 2
ihn sorgen kann

• zu anderen Verwandten: Art. 17 Abs. 1, 2

*) diese Beziehung muss schon im HKL bestanden haben



„Familienzusammenführung via Dublin“
Nachzug eines UMF/UMA

• zu Eltern(teil), Bruder/Schwester oder Art. 8 Abs. 1
verantwortlichem Erwachsenen*)

• zu Onkel, Tante, Großelternteil, der für Art. 8 Abs. 2
ihn sorgen kann

• zu anderen Verwandten: Art. 17 Abs. 1, 2

*) diese Beziehung muss schon im HKL bestanden haben

Voraussetzung/häufiges Problem bei allen Varianten: Die „zu 
bewegende Person“ muss im Asylverfahren sein.



„Familienzusammenführung via Dublin“
Fristen

Aufnahmeersuchen:

3 Monate ab Asylantragstellung (Art. 21 Abs. 1)

Antwort:

2 Monate ab Eingang des Ersuchens (Art. 22 Abs.1)

Überstellung:

6 Monate ab Zustimmung (Art. 29 Abs. 2)



„Familienzusammenführung via Dublin“
Fall D2

Afghane X (16 Jahre alt) ist als UMF/UMA nach Deutschland 
gekommen. Sein Vormund hat für ihn einen Asylantrag 
gestellt, über den noch nicht entschieden wurde. Die Eltern 
und die drei minderjährigen Brüder des X gelangen nach 
Griechenland und landen in einem Lager auf Lesbos. Wie kann 
ein Nachzug gemäß der D-III-VO gelingen? Welche Probleme 
können entstehen?



„Familienzusammenführung via Dublin“
Nachzug zu UMF/UMA

Nachzug eines Erwachsenen zu seinem minderjährigen Kind, 
wenn dieses…

• Flüchtlingsstatus/subsidiären Schutz hat Art. 9

• im Asylverfahren ist Art. 10

• einen anderem Aufenthaltsstatus hat Art. 17 Abs. 1, 2



„Familienzusammenführung via Dublin“
Fristen

Aufnahmeersuchen:

3 Monate ab Asylantragstellung (Art. 21 Abs. 1)

Antwort:

2 Monate ab Eingang des Ersuchens (Art. 22 Abs.1)

Überstellung:

6 Monate ab Zustimmung (Art. 29 Abs. 2)



„Familienzusammenführung via Dublin“
Mögliche Probleme

• Fristen

• Weigerung der Angehörigen zur Asylantragsstellung

• Angaben zu Angehörigen nicht frühzeitig gemacht

• Nachweis des Verwandtschaftsgrades ggf. schwierig (und 
teuer: DNA-Test) 

• Kontakt zu Dublin-Einheiten ggf. kompliziert

• „Obergrenze“ (siehe nächste Folien)
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„Familienzusammenführung via Dublin“
Fall D2 (Fortsetzung)

Afghane X (16 Jahre alt) ist als UMF/UMA nach Deutschland 
gekommen. Sein Vormund hat für ihn einen Asylantrag gestellt, 
über den noch nicht entschieden wurde. Die Eltern und die drei 
minderjährigen Brüder des X gelangen nach Griechenland und 
landen in einem Lager auf Lesbos. Sie stellen dort einen Asylantrag 
und beantragen die Zusammenführung mit X. Deutschland stimmt 
diesem Antrag am 16.08.2017 zu. Am 20.01.2018 spricht X 
gemeinsam mit seiner Vormündin in der Beratung vor und 
berichtet, dass sich noch nichts getan habe, die Familienmitglieder 
des X hingen weiter auf Lesbos fest. Einen Überstellungstermin 
habe man ihnen nicht mitgeteilt.



Aktuelle Situation

• Zwischen Januar und September 2017 gab es 4950
Übernahmeerklärungen von deutscher Seite.

• In dieser Zeit wurden nur 322 Personen nach Deutschland 
transferiert (= 6,5 %).

• Ungefähr 60 % von den 4950 Personen sind Kinder oder Jugendliche.

• Zahlreiche Indizien sprechen dafür, dass die deutschen Behörden (in 
Abstimmung mit den griechischen Behörden) eine Art „Obergrenze“ 
für den Nachzug aus Griechenland eingeführt haben. 

• Die deutschen Behörden bestreiten weiterhin, einen Einfluss auf die 
Auswahlentscheidung der zu überstellenden Personen zu haben. 



Bisherige Rechtsprechung zur Dublin-Obergrenze 

Positiv

• VG Wiesbaden, 15.09.17

• VG Düsseldorf, 24.10.17

• VG Ansbach, 30.10.17 (KFB)

• VG Halle, 14.11.17

• VG Berlin, 23.11.17

• (…)

Negativ

• VG Trier, 10.10.17

• VG Hannover, 02.11.17

• VG Würzburg, 02.11.17

• VG Osnabrück, 06.11.17

• (…)



VG Wiesbaden, 15.09.2017
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Grundlagen
Verschiedene Arten der Familienzusammenführung
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• Familienzusammenführung wenn der/die 
Stammberechtigte seinen/ihren Aufenthalt gesichert hat 
= Familienzusammenführung aus dem Herkunfts-
oder Transitland (§§ 27 ff. AufenthG)

• Außerdem (tlw. missverständlich) ebenfalls unter dem 
Begriff Familienzusammenführung diskutiert:

▪ „Familienzusammenführung via Dublin“
▪ „Familienzusammenführung“ von Unionsbürgern
▪ „Familienzusammenführung“ innerhalb Deutschlands



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Wer ist wer?
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„Stammberechtigte*r“ 
(in Deutschland) „Nachzugswillige“

(idR im Ausland)



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Visumverfahren

§ 6 Abs. 3 AufenthG

Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das 
Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor der 
Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach den 
für die Aufenthaltserlaubnis, die Blaue Karte EU, die 
Niederlassungserlaubnis und die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt - EU geltenden Vorschriften.
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FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Visumverfahren

§ 31 Abs. 1 AufenthV

Ein Visum bedarf der vorherigen Zustimmung der für den 
vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde, wenn

1. der Ausländer sich zu anderen Zwecken als zur 
Erwerbstätigkeit oder zur Arbeitsplatzsuche länger als 90 
Tage im Bundesgebiet aufhalten will,

2. der Ausländer im Bundesgebiet

a) eine selbständige Tätigkeit ausüben will,

b) eine Beschäftigung nach § 18 Absatz 4 Satz 2 des 
Aufenthaltsgesetzes ausüben will oder

c) eine sonstige Beschäftigung ausüben will (…)
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FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Exkurs: Stufen zum sicheren Aufenthalt

Einbürgerung?

Niederlassungserlaubnis 

Aufenthaltserlaubnis 

Duldung/Aufenthaltsgestattung/BÜMA/Ankunftsnachweis
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FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Wann ist Familienzusammenführung möglich?
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• Wichtig: Nicht jede Aufenthaltserlaubnis berechtigt in 
gleicher Weise zur Familienzusammenführung

• Zahlreiche Sonderregelungen, z. B. für anerkannte 
Flüchtlinge



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
FamZf nach asylrechtlicher Aufenthaltssicherung
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Wiederholung: 

Mögliche positive Entscheidungen im Asylverfahren:

1. Anerkennung als Asylberechtigte/r 3:0

2. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 3:0

3. Europarechtlicher subsidiärer Schutz 2:0

4. Feststellung von nationalen Abschiebungsverboten 1:0



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
FamZf nach asylrechtlicher Aufenthaltssicherung
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FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte
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Regelung im Asylpaket II: § 104 Abs. 13 AufenthG (alt)
Aussetzen des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre

„Bis zum 16. März 2018 wird ein Familiennachzug zu Personen, denen nach 
dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 
zweite Alternative erteilt worden ist, nicht gewährt. Für Ausländer, denen 
nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 
1 zweite Alternative erteilt wurde, beginnt die Frist des § 29 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 ab dem 16. März 2018 zu laufen. Die §§ 22, 23 bleiben 
unberührt.“



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte

§ 104 Abs. 13 AufenthG (neu): 

Bis zum Inkrafttreten der Neuregelung des Familiennachzugs zu Personen, denen nach dem 17. 
März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt worden 
ist, längstens jedoch bis zum 31. Juli 2018, wird der Familiennachzug zu diesen Personen nicht 
gewährt. Ab 1. August 2018 kann aus humanitären Gründen dem Ehegatten oder dem 
minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, dem eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 
Satz 1 zweite Alternative erteilt wurde, sowie den Eltern eines minderjährigen Ausländers, dem 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt wurde, eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, bis die Anzahl der nach dieser Vorschrift erteilten 
Aufenthaltserlaubnisse die Höhe von monatlich 1 000 erreicht hat. Ein Anspruch auf 
Familiennachzug besteht für Ehegatten oder minderjährige ledige Kinder von Ausländern, denen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative erteilt wurde, sowie 
Eltern minderjähriger Ausländer, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 
zweite Alternative erteilt wurde, weder aus dieser Vorschrift noch nach Kapitel 2 Abschnitt 6 
dieses Gesetzes. Die §§ 22 und 23 bleiben unberührt. Das Nähere regelt ein noch zu erlassendes 
Bundesgesetz.



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte

Quelle: BAMF 



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschlüssen vom 
• 11. Oktober 2017 (Az. 2 BvR 1758/17) und vom 
• 20. März 2018 (Az. 2 BvR 1266/17) die Eilanträge von 

subsidiär Schutzberechtigten UMF in 
Elternnachzugsverfahren abgelehnt und mit Beschluss vom

• 01. Februar 2018 (Az. 2 BvR 1459/17) die Eilanträge von 
drei minderjährigen Kindern auf Nachzug zu ihrer Mutter.



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte

BVerfG, Beschlüsse vom 11. Oktober 2017 (Az. 2 BvR 
1758/17) und vom 20. März 2018 (Az. 2 BvR 1266/17): 
„Würde […] die einstweilige Anordnung, was hier allein in 
Betracht kommt, mit verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 
die Regelung des § 104 Abs. 13 AufenthG begründet, so 
müsste dies für alle anderen Fälle des [Familiennachzugs zu 
minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen mit subsidiärem 
Schutzstatus] / [Kindernachzugs zu subsidiär 
Schutzberechtigten] ebenso gelten, was im Ergebnis der 
Aussetzung des Vollzugs der gesetzlichen Regelung 
gleichkäme. “



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
Beschränkung für subsidiär Schutzberechtigte

§ 22 AufenthG als Lösungsmöglichkeit:

„Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland 
aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine 
Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn das 
Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland die Aufnahme erklärt hat. Im Falle des Satzes 2 
berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit.“



FamZf aus dem Herkunfts- oder Transitland
FamZf nach asylrechtlicher Aufenthaltssicherung

48

Wiederholung: 

Mögliche positive Entscheidungen im Asylverfahren:

1. Anerkennung als Asylberechtigte/r 3:0

2. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 3:0

3. Europarechtlicher subsidiärer Schutz 2:0

4. Feststellung von nationalen Abschiebungsverboten 1:0



Fall 1

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. Sie spricht nur Dari. 

Prüfung: Besteht ein Recht auf Familienzusammenführung?
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + (§ 28 oder § 29)     +    (§ 30 oder § 32 oder § 36 I oder § 36 II)

Wer ist die/der Stammberechtigte? Wer ist die/der Nachzugswillige?
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + (§ 28 oder § 29)     +    (§ 30 oder § 32 oder § 36 I oder § 36 II)

Wer ist die/der Stammberechtigte? Wer ist die/der Nachzugswillige?

Der Nachzug ist grundsätzlich Der Nachzug ist grundsätzlich möglich für:

möglich zu: - Ehegatten, § 30 AufenthG

- Deutschen, § 28 AufenthG - Kinder, § 32 AufenthG

- Ausländern, § 29 AufenthG - Eltern, § 36 I AufenthG

- Sonst. Familienangehörige, § 36 II AufenthG
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + (§ 28 oder § 29)     +    (§ 30 oder § 32 oder § 36 I oder § 36 II)

Wer ist die/der Stammberechtigte? Wer ist die/der Nachzugswillige?

Der Nachzug ist grundsätzlich Der Nachzug ist grundsätzlich möglich für:

möglich zu: - Ehegatten, § 30 AufenthG

- Deutschen, § 28 AufenthG - Kinder, § 32 AufenthG

- Ausländern, § 29 AufenthG - Eltern, § 36 I AufenthG

- Sonst. Familienangehörige, § 36 II AufenthG
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + § 29 + § 36 I
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + § 29 + § 36 I
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§ 5 AufenthG

• Lebensunterhalt

• Identität & Staatsang.

• Passpflicht

• …

§ 27 AufenthG

• Keine Scheinehe

• Kein Zwang

• …

§ 29 AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Wohnraum 

• …

§ 36 I AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Kein sorgeberechtigter 
Elternteil in D.



Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + § 29 + § 36 I
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§ 5 AufenthG

• Lebensunterhalt

• Identität & Staatsang.

• Passpflicht

• …

§ 27 AufenthG

• Keine Scheinehe

• Kein Zwang

• …

§ 29 AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Wohnraum 

• …

§ 36 I AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Kein sorgeberechtigter 
Elternteil in D.

• Privilegierung!



Fall 1

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. Sie spricht nur Dari. 

Prüfung: Besteht ein Recht auf Familienzusammenführung?
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Fall 1
Rechtsgrundlagen

§ 5 + § 27 + § 29 + § 36 I
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§ 5 AufenthG

• Lebensunterhalt

• Identität & Staatsang.

• Passpflicht

• …

§ 27 AufenthG

• Keine Scheinehe

• Kein Zwang

• …

§ 29 AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Wohnraum 

• …

§ 36 I AufenthG

• Aufenthaltserlaubnis 
(ausgewählte, z. B. FS)

• Kein sorgeberechtigter 
Elternteil in D.

• Privilegierung!



Fall 1

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. Sie spricht nur Dari. 

Prüfung: Besteht ein Recht auf Familienzusammenführung?

Ergebnis: Ja, die rechtlichen Voraussetzungen für einen Elternnachzug liegen vor.

Kann das Recht auch durchgesetzt werden? 58



Ablauf Familiennachzugsverfahren 

…

59



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal*. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden



Termin wahrnehmen/formellen Antrag stellen



Zustimmung der ABH/zuvor ggf. DNA-Problematik



Erteilung Visum/Einreise/ggf. Antrag Familienasyl
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Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal*. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen!



61

* Ist beim Elternnachzug eine 
fristwahrende Anzeige nötig? 

Eigentlich (-), vgl. § 29 Abs. 2 
AufenthG

Aber neuerdings: EuGH, 12.04.2018,
C-550/16 (drei Monate Antragsfrist)



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal*. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen!
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• Antragstext (BS):

…wird vorsorglich fristwahrend beantragt

der Antragstellerin zum Zwecke der 
Familienzusammenführung ein Visum zu erteilen, sie 
erforderlichenfalls von der Passpflicht zu befreien 
bzw. ihr einen Reiseausweis auszustellen.

Die Antragstellerin ist die Mutter des Herrn #Name 
Stammberechtigter#, geb. ##.##.####, ######### 
Staatsangehöriger, #Adresse Stammberechtigter#.

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge vom ##.##.#### wurde Herrn #Name 
Stammberechtigter# der Flüchtlingsstatus gemäß § 3 
AsylG i.V.m. § 60 Abs. 1 AufenthG zuerkannt. 

• P! Zuständigkeit! 

• Termin elektronisch buchen! Warteliste?



Anträge afghanischer Staatsangehöriger



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden
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• Merkblätter checken!

• Besser kein Dokument vorlegen als ein 
gefälschtes!

• Auf korrekte Datenangaben achten.

• Art. 11 Abs. 2 EU-
Familiennachzugsrichtlinie: „Kann ein 
Flüchtling seine familiären Bindungen 
nicht mit amtlichen Unterlagen belegen, 
so prüft der Mitgliedstaat andere 
Nachweise für das Bestehen dieser 
Bindungen; diese Nachweise werden nach 
dem nationalen Recht bewertet. Die 
Ablehnung eines Antrags darf nicht 
ausschließlich mit dem Fehlen von Belegen 
begründet werden.“



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden
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Aktuelles Problem: Eheregistrierung (Eritrea 
und Äthiopien), siehe hierzu: Michael Ton, 
Zur Anerkennung eritreischer 
Eheschließungen, Asylmagazin 3/2018, 71 ff.)



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen!



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden



Termin wahrnehmen/formellen Antrag stellen
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• Alle verlangten Unterlagen 
mitnehmen

• Terminbestätigung mitnehmen

• Unbedingt Kassenzettel aufheben
(wegen des Aktenzeichens)



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden



Termin wahrnehmen/formellen Antrag stellen



Zustimmung der ABH/zuvor ggf. DNA-
Problematik
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Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal*. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden



Termin wahrnehmen/formellen Antrag stellen



Zustimmung der ABH/zuvor ggf. DNA-Problematik



Erteilung Visum/Einreise/ggf. Antrag Familienasyl
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- Kostenproblematik!

- Familienasyl: 

Keine Prüfung des eigenen 
Verfolgungsschicksals;

mehr in: NK-AuslR/Schröder, § 26 AsylG 1 ff. 



Fall 1

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. Sie spricht nur Dari. 

Prüfung: Besteht ein Recht auf Familienzusammenführung?

Ergebnis: Ja, die rechtlichen Voraussetzungen für einen Elternnachzug liegen vor.

Kann das Recht auch durchgesetzt werden? 69



Fall 1

BVerwG, Urteil vom 18.4.2013, Az. 10 C 9.12:
„Der Anspruch auf Nachzug der Eltern nach § 36 Abs. 1 
AufenthG besteht nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Kind 
volljährig wird. Anders als beim Kindernachzug nach § 32 
AufenthG reicht eine Antragstellung vor Erreichen der 
jeweiligen Höchstaltersgrenze nicht aus, um den Anspruch zu 
erhalten.“ (2. Leitsatz)

Elternnachzug damit (bisher) als „Wettlauf gegen die Zeit“



Fall 1

BVerwG, Urteil vom 18.4.2013, Az. 10 C 9.12:

„Eltern haben die Möglichkeit, ihren Visumanspruch aus § 36 
Abs. 1 AufenthG mit Hilfe einer einstweiligen Anordnung nach 
§ 123 VwGO rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit des 
Kindes durchzusetzen, ohne dass ihnen der Einwand der 
Vorwegnahme der Hauptsache entgegengehalten werden 
kann.“ (3. Leitsatz)



Fall 1

Beschluss erstritten von 
RA Dominik Bender, Frankfurt/Main



Kehrtwende durch EuGH, 12.04.2018?

BVerwG, Urteil vom 18.4.2013, Az. 10 C 9.12 EuGH, Urteil vom 12.04.18, Az. C-550/16 

„Der Anspruch auf Nachzug der Eltern nach  § 36 
Abs. 1 AufenthG besteht nur bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem das Kind volljährig wird. Anders 
als beim Kindernachzug nach § 32 AufenthG 
reicht eine Antragstellung vor Erreichen der 
jeweiligen Höchstaltersgrenze nicht aus, um den 
Anspruch zu erhalten.“

„Art. 2 Buchst. f in Verbindung mit Art. 
10 Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 
2003/86/EG des Rates vom 22. 
September 2003 betreffend das Recht 
auf Familienzusammenführung ist dahin 
auszulegen, dass ein 
Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser, 
der zum Zeitpunkt seiner Einreise in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und 
der Stellung seines Asylantrags in diesem 
Staat unter 18 Jahre alt war, aber 
während des Asylverfahrens volljährig 
wird und dem später die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird, 
als ‚Minderjähriger‘ im Sinne dieser 
Bestimmung anzusehen ist.“

BVerfG, B. v. 11.10.2017, Az. 2 BvR 1758/17 

„Dabei berücksichtigen die Beschwerdeführer 
nicht, dass dem Nachzug von Eltern zu ihrem 
minderjährigen Kind nach der gesetzlichen 
Ausgestaltung in den Vorschriften des 
Aufenthaltsgesetzes gemäß ihrem - von den 
Beschwerdeführern nicht angegriffenen -
Verständnis durch die Fachgerichte von 
vornherein die Begrenzung auf den Zeitraum bis 
zur Volljährigkeit des Kindes immanent ist.“



Fall 1

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. Sie spricht nur Dari. 

Prüfung: Besteht ein Recht auf Familienzusammenführung?

Ergebnis: Ja, die rechtlichen Voraussetzungen für einen Elternnachzug liegen vor.

Kann das Recht auch durchgesetzt werden? 74



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Beispiel Elternnachzug

Formloser Antrag bei der ABH, BS oder 
Antragsportal*. Außerdem am besten schon 

hier: Termin buchen 



Echte (!) Unterlagen beschaffen/zum 
Nachziehenden senden



Termin wahrnehmen/formellen Antrag stellen



Zustimmung der ABH/zuvor ggf. DNA-Problematik



Erteilung Visum/Einreise/ggf. Antrag Familienasyl
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- Kostenproblematik!

- Familienasyl: 

Keine Prüfung des eigenen 
Verfolgungsschicksals;

mehr in: NK-AuslR/Schröder, § 26 AsylG 1 ff. 



Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Exkurs: Warum Familienasyl?
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Ablauf Familiennachzugsverfahren (vereinfacht)
Exkurs: Warum Familienasyl?
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Fall 2

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie – gemeinsam mit den beiden Schwestern von L, der A (12 
Jahre) und der B (19 Jahre) – nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. A, B und M sprechen nur Dari. Alle Familienmitglieder sind gesund.
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Fall 2

§ 36 Abs. 2 AufenthG: 

„Sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann 
zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn es zur Vermeidung einer 
außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf 
volljährige Familienangehörige sind § 30 Abs. 3 und 
§ 31, auf minderjährige Familienangehörige ist § 34 
entsprechend anzuwenden.“



Fall 2

L, geboren am 14.10.2000 in Kabul, ist 2016 als UMA in Deutschland angekommen. Ihr 
unverzüglich eingeleitetes Asylverfahren endete mit der Zuerkennung des 
Flüchtlingsschutzes (Bescheid vom 07.03.2018). 

Bereits am 12.03.2018 meldet sich die Mutter von L, die M, und fragt bei L bzw. deren 
Betreuer*innen an, wie sie – gemeinsam mit den beiden Schwestern von L, der A (12 
Jahre) und der B (19 Jahre) – nun nach Deutschland kommen könne, um endlich ihre 
Tochter wiederzusehen. 

L wohnt noch in einer Jugendhilfeeinrichtung und geht zur Schule, hat also kein 
Einkommen. 

M ist Witwe. A, B und M sprechen nur Dari. Alle Familienmitglieder sind gesund.

Lösung für M siehe Fall 1. 

Lösung für B nur als Härtefall.

Lösung für A als Härtefall oder über Kettennachzug.
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Negative Entscheidung – und dann?
Remonstration

• “Widerspruch” gegen die Ablehnung der Botschaft

• Allgemeine Hinweise unter:  
http://www.kairo.diplo.de/contentblob/4494882/Daten/575
3268/rk_merkblatt_remonstration.pdf

http://www.kairo.diplo.de/contentblob/4494882/Daten/5753268/rk_merkblatt_remonstration.pdf


Negative Entscheidung – und dann?
Klage beim VG Berlin



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 

viel Erfolg in der Beratung!
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